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Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB im Lagebericht und Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr 2007 
 
Der Vorstand hat im Lagebericht für die Gesellschaft und im Konzernlagebericht 
Angaben nach §§289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB gemacht  und erläutert diese 
nachfolgend: 
 
 
Kapital- und Stimmrechtsstruktur 
Das Grundkapital der Splendid Medien AG betrug zum 31. Dezember 2007 
EUR 9.789.999,00 und ist auf 9.789.999 Inhaberaktien zu einem Nennwert von je 
EUR 1,00 je Aktie verteilt. Jede Aktie gewährt gemäß § 26 Abs. 1 der Satzung der 
Splendid Medien AG eine Stimme. Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen, auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwischen 
Aktionären ergehen können, sind dem Vorstand nicht bekannt. Darüber hinaus 
gewähren die Aktien keine Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen. 
 
Die Aktionärsstruktur stellte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt dar: 
 

Name Anzahl der Aktien % Anteil am Grundkapital 

     

Andreas R. Klein 5.308.984 54,2286 

Familie Klein GbR    617.285   6,3053 

COMMIT GmbH    495.437   5,0606 

   
* ab Beteiligung von 5% am Grundkapital  

 

 
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
Der Vorstand der Splendid Medien AG besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus 
einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum 
Sprecher oder Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Ferner können 
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden; diese haben in Bezug auf die 
Vertretung der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen 
Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand der Splendid Medien AG setzt sich derzeit 
aus drei Mitgliedern zusammen. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung erfolgen die 
Festlegung der Zahl der Mitglieder des Vorstands, deren Bestellung und Abberufung 
sowie der Abschluss, die Änderung und Beendigung von Arbeitsverträgen mit 
Vorstandsmitgliedern durch den Aufsichtsrat.  
 
 
Satzungsänderungen 
Für die Änderung der Satzung ist grundsätzlich die Hauptversammlung zuständig (§ 
179 Abs. 1 Satz 1 AktG). Gemäß § 22a der Satzung ist der Aufsichtsrat befugt, 
Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 
 
 
Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots 
Die Splendid Medien AG hat keine wesentlichen Vereinbarungen unter der 
Bedingung eines Kontrollwechsels abgeschlossen. Dies betrifft auch eventuelle 



Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern. Aus 
dem Vertrag über eine langfristige Finanzierung mit der HSBC Trinkaus & 
Burckhardt, KG, Düsseldorf/H.E.A.T Mezzanine S.A., Luxemburg, kommt eine 
Vereinbarung zum Kontrollwechsel nur dann zum Tragen, wenn der Kontrollwechsel 
eine verschlechterte Bilanzbewertung nach sich ziehen würde.  
 
 
Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe von Aktien 
Die Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben, sind in § 5 Abs. 3 bis 7 der 
Satzung geregelt:  
 
 
Genehmigtes Kapital 
Genehmigtes Kapital I 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02. Juli 2004 wurde der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft für die 
Dauer bis zum 20. Juli 2009 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder 
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.560.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen, 
auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der 
Aktionäre zu entscheiden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
 
Genehmigtes Kapital II/2005 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2005 wurde der Vorstand 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
die Dauer bis zum 01.08.2010 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder 
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 978.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf 
den Inhaber lautende Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital II/2005). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der 
Aktionäre zu entscheiden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
 
 
Bedingtes Kapital  
Bedingtes Kapital I 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 2001 ist das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu nominal EUR 890.000,00 (Bedingtes Kapital I) durch Ausgabe 
von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie 
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Einlösung von 
Bezugsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2001 gewährt werden. Für 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft liegt die Zuständigkeit zur Gewährung von 
Bezugsrechten ausschließlich beim Aufsichtsrat. Weitere Einzelheiten entnehmen 
Sie bitte dem Anhang. 
 
Bedingtes Kapital II 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06. Juli 2005 ist das Grundkapital um 
bis zu EUR 3.000.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 Aktien 
im Nennbetrag von je EUR 1,00 (Bedingtes Kapital II/2005). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Bedienung von Wandlungs- und 
Optionsrechten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 



Hauptversammlung vom 06. Juli 2005 aus bis zum 05. Juli 2010 auszugebenden 
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen resultieren. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzulegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Anhang. 
 
 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
Durch Beschluss der Hauptversammlung der Splendid Medien AG am 12. Juni 2007 
wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 18 Monate 
nach dem Tag der Beschlussfassung Aktien der Splendid Medien AG in einem 
Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die sich im 
Besitz der Gesellschaft befinden, oder ihr nach den §§ 71a ff. Aktiengesetz 
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn vom Hundert des 
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit 
eigenen Aktien genutzt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebotes oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 
Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 
unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre in anderer Weise erfolgen, 
und zwar wenn der Erwerb im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen 
oder des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen erfolgt oder wenn es sich um einen Paketerwerb von 
mindestens 1 % des derzeitigen Grundkapitals handelt und ein solcher Erwerb einem 
Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt und geeignet und 
erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Splendid Medien AG, die auf Grund der 
vorstehenden Ermächtigung erworben werden, über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre zu veräußern und zu allen weiteren gesetzlich zulässigen 
Zwecken zu verwenden, insbesondere zur Einführung von Aktien der Splendid 
Medien AG an Börsen, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind, zur 
Verwendung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zur 
Veräußerung an Dritte und an alle Aktionäre, sowie zur Einziehung.  
 
 
Köln, im April 2007 
 
 
Splendid Medien AG 
Der Vorstand 
 
Andreas R. Klein 
Alexander Welzhofer 
Michael Gawenda 


